
MAP ist ein disziplin- und branchenübergreifendes Projekt, bei dem
neben Siemens 8 weitere Unternehmen und 6 Forschungsinstitute be-
teiligt sind. In diesem Projekt haben die Großunternehmen unter Pro-
jektkoordination durch die Alcatel AG eine „Eisbrecherfunktion“ zu
erfüllen, d. h. sie sollen insbesondere den beteiligten kleinen Unter-
nehmen den Einstieg in das mobile Internetzeitalter ermöglichen.
Dementsprechend entfallen von der Gesamtfördersumme in Höhe
von 23,5 Mio. DM „lediglich“ 2,7 Mio. DM auf die Siemens Techno-
logies AG.

MAP ist auch angesichts des sich abzeichnenden Paradigmenwechsels
vom stationären zum mobilen Internet von besonderer strategischer
Bedeutung. Von der Förderung von Leitprojekten gehen wichtige
Standorteffekte aus.

22. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung im Rahmen der
Maßnahmen des Standortmarketings zur Ge-
winnung ausländischer Investoren auch gezielt
für Regionen in Deutschland geworben, die
– wie die Region Oberfranken – von einem
durch die deutsche Einheit bzw. durch die be-
vorstehende EU-Osterweiterung verursachten
Fördergefälle Standortnachteile bewältigen
mussten, und wenn ja, zu welchem Ergebnis
haben die Maßnahmen der Bundesregierung
zugunsten dieser Regionen geführt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 1. Juni 2001

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung und des
sich verschärfenden internationalen Wettbewerbs um Investoren sieht
die Bundesregierung die Werbung für den Investitionsstandort
Deutschland als eine wichtige wirtschaftspolitische Aufgabe an. Im fö-
deralen System der Bundesrepublik Deutschland hat der Bund dabei
die Zuständigkeit für die allgemeine Standortwerbung, d. h. insbeson-
dere für die Erstellung, Aufbereitung und zielgerichtete Vermittlung
von Gesamt- und Rahmeninformationen, während die Investorenan-
siedlung (Akquisition) Aufgabe der Länder und Kommunen bzw. de-
ren Wirtschaftsfördergesellschaften ist. Die Länder haben stets großen
Wert auf diese Arbeitsteilung gelegt. Gezielte Akquisitions- bzw. Wer-
bemaßnahmen zugunsten einzelner Standorte und Regionen würden
auch die Möglichkeiten des Bundes bzw. des Beauftragten für Aus-
landsinvestitionen in Deutschland und seines Büros übersteigen und
wären zudem mit der Neutralitätspflicht des Bundes nicht vereinbar.

23. Abgeordneter
Winfried
Nachtwei
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie hoch war die Anzahl der Genehmigungen
und das jährliche Genehmigungsvolumen für
den Export von Kleinwaffen sowie diesbezüg-
licher Munition in die jeweiligen potentiellen
Empfängerstaaten (Zeitraum 1995 bis 2000),
und in wie vielen Fällen wurde eine (Vor-)An-
frage zum Export abgelehnt?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 7. Juni 2001

Die Anzahl der Genehmigungen und das jährliche Genehmigungs-
volumen für Kleinwaffen und Munition sowie der Ablehnungen für
die Jahre 1995 bis 1999 für Ausfuhren in EU, NATO- und diesen
gleichgestellten Ländern sowie Drittstaaten-Regionen sind den nach-
stehenden Übersichten 1 und 2 zu entnehmen.

Als Kleinwaffen wurden entsprechend der im Anhang der Gemein-
samen Aktion der EU vom 17. Dezember 1998 (1999/34/GASP)
enthaltenen Kleinwaffendefinition einbezogenen Maschinengewehre
(einschließlich schwerer Maschinengewehre), Maschinenpistolen ein-
schließlich vollautomatische Pistolen, vollautomatische Gewehre, halb-
automatische Gewehre, wenn sie als Modell für die Streitkräfte ent-
wickelt und/oder eingeführt werden, und bestimmte zusätzliche militä-
rische Waffen sowie Teile hiervon. Kleinwaffen nach dieser Definition
sind nach deutschen gesetzlichen Vorschriften fast ausnahmslos
Kriegswaffen und fallen daher unter die strengen Genehmigungs-
vorschriften des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Jagd- und Sportwaffen
sowie Revolver und Pistolen, deren Ausfuhrgenehmigungsfähigkeit
sich nach dem Außenwirtschaftsgesetz beurteilt, sind nach dieser Defi-
nition keine Kleinwaffen.

Die endgültigen Daten für das Jahr 2000 liegen noch nicht vor.

Die Daten sind nach Empfängerregionen gegliedert. Eine weitere Auf-
schlüsselung, insbesondere nach Ländern, ließe möglicherweise das
Geschäftsfeld bestimmter Exporteure erkennen und könnte damit ge-
schützte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbaren. Zusammen-
fassend ist festzustellen, dass im Jahre 1999 78 % der Genehmigungen
für Kleinwaffen und 99 % der Genehmigungen für Munition Ausfuh-
ren in EU-, NATO- und diesen gleichgestellte Länder betragen.

24. Abgeordneter
Winfried
Nachtwei
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Anträge bzw. Voranfragen auf die
Ausfuhr von Rüstungs- und rüstungsrelevan-
ten Gütern werden vom Bundessicherheitsrat,
vom Bundesausfuhramt oder von anderen
Gremien genehmigt, und wie verteilt sich in
den einzelnen Jahren von 1995 bis 2000 die
Anzahl und das Volumen der Genehmigungen
bzw. Ablehnungen auf die einzelnen Genehmi-
gungsstellen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 7. Juni 2001

Zustände Behörde für die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für
Rüstungsgüter i. S. v. Teil I A der Ausfuhrliste ist das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das BAFA legt sensitive
Vorhaben im AWG-Bereich – z. B. Lieferungen in sog. Drittstaaten
oder solche Vorhaben, die wegen besonderer Umstände im Empfän-
gerland, der Art und des Wertes des Rüstungsgutes oder aus sonstigen
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Gründen besondere politische Bedeutung haben – der Bundesregie-
rung zur politischen Beurteilung vor. Bei unkritischen Sachverhalten,
wie in der Regel bei Lieferungen in EU, NATO- und diesen gleichge-
stellte Länder, entscheidet das BAFA autonom.

Eine besondere Kategorie innerhalb der Rüstungsgüter sind die in der
Kriegswaffenliste (Anlage zum KWKG) erfassten Kriegswaffen, für
deren Ausfuhr auch eine Genehmigung nach KWKG erforderlich ist.
Bei Kriegswaffen werden die nach dem KWKG erforderlichen Ge-
nehmigungsanträge bzw. entsprechende Voranfragen bei den zustän-
digen Ressorts der Bundesregierung gestellt.

Aus der Übersicht 3 ist Anzahl und Wert erteilter Einzelausfuhrgeneh-
migungen, Ablehnungen und Voranfragen für die Jahre 1995 bis 1999
zu ersehen. Bei den Voranfragen ist zu berücksichtigen, dass nicht sel-
ten größere Einzelgeschäfte nicht realisiert werden.

Über die Erteilung von KWKG-Genehmigungen sowie die Ressort-
vorlagen des BAFA stimmen sich die zuständigen Ressorts der Bun-
desregierung ab. Bei Ausfuhrvorhaben, die im Hinblick auf die Art
des Rüstungsgutes, das Empfängerland, den Geschäftsumfang oder
die politischen Gesamtumstände von besonderer Bedeutung sind,
wird der Bundessicherheitsrat (BSR) befasst.
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